
Erhaltungssatzung Innenstadt
BV/VIII/0130
Satzung zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets 
der Innenstadt der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg nach § 172  Abs. 1 Nr. 1 BauGB
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Allgemeine baurechtliche Grundlage

§ 30 BauGB
Entspricht den 
Festsetzungen?

§ 34 BauGB
Einfügung nach 

Art, Maß, Bauweise,
überbaubare Grundstücksfläche

Ortsbild verunstaltend?

§ 172 BauGB
Fensterproportionen

Dachformen
Gaubentypen, etc.

§ 86 LBauO

M-V
Materialien

Farben
Fensterteilung

• Die Erhaltungssatzung ist ein bauplanungsrechtliches Instrument nach § 172 BauGB. Sie dient dem Schutz 
und der Bewahrung der städtebaulichen Eigenart eines Gebiets.

• In erhaltungswürdigen Gebieten sollen einerseits Veränderungen am Bestand verhindert werden, von denen 
negative Auswirkungen auf die Gestalt und Funktion des Gebietes ausgehen. Andererseits sollen 
Neubaumaßnahmen verhindert werden, die die städtebauliche Eigenart des Gebietes in übermäßiger Art 
dauerhaft verändern würden. 

• Der Rückbau, die Änderung, die Nutzungsänderung oder die Errichtung von baulichen Anlagen sind 
gesondert genehmigungspflichtig. 

• Die Erhaltungssatzung gilt zusätzlich zum § 34 BauGB bzw. dem Bebauungsplan (§ 30 BauGB). 

Bauplanungsrechtliche Satzungen > Erhaltungssatzung
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Erhaltungssatzung für das Gebiet der Innenstadt

Die Erhaltungssatzung für das Gebiet der Innenstadt von Neubrandenburg ist in ihrer aktuellen Fassung seit 
2001 rechtskräftig.

• Beschlossen im Jahr 1996
• Erhaltung der städtebaulichen Eigenart auf Grund der städtebaulichen Gestalt
• Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung (Milieuschutz) 
• Mangelt an eine aussagekräftige Begründung

Änderung der Erhaltungssatzung 

• Beschlossen im Jahr 2001
• Erhaltung der städtebaulichen Eigenart auf Grund der städtebaulichen Gestalt
• Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung (Milieuschutz) entfällt
• Mangelt weiterhin an eine aussagekräftige Begründung

Angesichts der veränderten Gesetzeslage und aktuellen Herausforderungen der Stadtentwicklung ist eine 
Prüfung und Aktualisierung der vorhandenen Satzung notwendig.

Erhaltungssatzung – aktueller Stand
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Beschluss zur Neuaufstellung der Erhaltungssatzung am 09.10.2024 gefasst. 

Im Rahmen der Neuaufstellung ist eine Begründung erarbeitet worden, die insbesondere Aussagen enthält zu:

1. den erhaltungswürdigen städtebaulichen Merkmalen,
2. dem Umgang mit Maßnahmen zur Klimaanpassung und Anlagen zur Energieerzeugung.

Zum Verfahren:

• Beteiligung der beratenden Gremien 
• Beteiligung der Öffentlichkeit

Ziel der Erhaltungssatzung

Die Erhaltungssatzung dient zur Erhaltung der Eigenart des Gebietes aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt.

Erhaltungssatzung für das Gebiet der Innenstadt

Neuaufstellung der Erhaltungssatzung
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Wie wird die Eigenart eines Gebietes bestimmt?
Die Eigenart eines Gebietes ergibt sich in erster Linie aus dem Ortsbild und der Stadtgestalt.

Ortsbild:
Das Ortsbild umfasst die sichtbare Erscheinung eines Gebietes – z. B. Ansichten von Straßenräumen, Silhouetten, 
Durchblicke – und ist oft historisch geprägt. Es hat kulturelle Bedeutung und ist identitätsstiftend.

Stadtgestalt:
Die Stadtgestalt beschreibt das ästhetische Zusammenspiel baulicher Elemente – z.B.:

 die Struktur und Stellung der Gebäude,
 die Abstände,
 die Höhenabwicklung,
 Dachformen und Firstrichtungen,
 Gebäudetypen,
 Fassadengliederungen und Baumassen.

Es geht um das Gesamtbild des Gebietes, nicht um den Schutz einzelner Gebäude (Dafür ist das 
Denkmalschutzgesetz – DSchG – zuständig.).

Erhaltungssatzung für das Gebiet der Innenstadt

Neuaufstellung der Erhaltungssatzung
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Was sind die Erhaltungsziele?

In der Anlage „Erhaltungsziele“ sind die gestalterischen Merkmale aufgelistet und erläutert, die das Stadtbild 
prägen. 

Diese Merkmale entfalten eine solche städtebauliche Dimension - d.h. wiederholen sich so häufig in der 
Innenstadt - dass sie einen wesentlichen Beitrag zur Stadtgestalt beitragen und somit zu schützen und zu 
erhalten sind.

Zusätzliche Aussagen zu Sonderthemen:

 Vorgaben für den Umgang mit Maßnahmen zur Klimaanpassung und Anlagen zur Energieerzeugung

 Vorgaben für Werbeanlagen

Erhaltungssatzung für das Gebiet der Innenstadt

Neuaufstellung der Erhaltungssatzung
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Erhaltungssatzung

- bauplanungsrechtliche Satzung,

- dient der Erhaltung der Eigenart eines Gebietes auf Grund seiner Gestalt,

- gilt nur für bauliche Anlagen,

- gilt für alles, was vom öffentlichen Raum wahrnehmbar ist,

- regelt die Erhaltung von Merkmalen wie z. B. Kubatur und Baumasse, Höhenabwicklung,  Dachlandschaft, Dachform
(städtebauliche Struktur),

- trifft zu bei Rückbau, Änderung, Nutzungsänderung und Neubau,

- überlagert sich mit B-Plänen und anderen Vorschriften.
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